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#ST# Anzeigen sowie Wettbewerbsausschreibungen

Lieferung von Brot, Fleisch und Käse

Es werden hiermit die Brot-, Fleisch- und Käselieferungen an die Militär-
schulen und -kurse im Jahre 1970 auf den nachstehenden Plätzen ausgeschrie-
ben:

Aarau, Airolo, Bellinzona, Bern, Bière, Boltigen, Bremgarten (AG), Brugg,
Bülach, Bure, Chalet-à-Gobet, Chur, Colombier, Dübendorf, Emmen, Frauen-
feld, Freiburg, Gantrisch, Genf, Herisau, Isone, Kloten, Kreuzungen, Lau-
sanne, Liestal, Losone, Luzern, Lyss, Monte Ceneri, Neuenburg (LeChanet),
Payerne, Petit Hongrin, St. Gallen, St. Luzisteig, Sala Capriasca, Sand,
Schwarzsee, Sitten, Thun, Vallorbe, Walenstadt, Wangen a. A., Wil b. Stans,
Winterthur, Worblaufen, Yverdon, Zürich sowie Andermatt und St-Maurice
(nur Fleisch- und Käselieferungen).

Die Lieferungsaufträge werden grundsätzlich an die Bewerber auf dem
Waffenplatz vergeben, welche die notwendigen Voraussetzungen erfüllen.

In der Offerte für Ruchbrot ist sowohl der Militärpreis als auch der orts-
übliche Detailverkaufspreis anzugeben.

Die Preisangebote für Fleisch sind getrennt für Vorder- und Hinterviertel
von Kühen der Qualitätsklasse II C zu machen.

In der Offerte für Käse ist der Preis für Emmentaler und Greyerzer anzu-
geben.

Die Lieferungsvorschriften können bei der unterzeichneten Amtsstelle be-
zogen werden. Die Angebote sind bis 8. November 1969 frankiert einzureichen
an das Oberkriegskommissariat 2. Sektion, 3000 Bern.

(2.).

Beim Bundesamt für Sozialversicherung ist in einem Band zusammenge-
fasst erschienen

Invalidenversicherung
Bundesgesetz vom 19. Juni 1959

Vollziehungsverordnung vom 17. Januar 1961
Verordnung über Gebartegebrechen vom 10. August 1965

Alphabetisches Sachregister

(Stand 1. Januar 1968 mit Klebetekturen, gültig ab 1. Januar 1969)

Die Broschüre kann unter Nummer 318.500 in deutscher, französischer
oder italienischer Sprache zum Preise von Fr. 5.- bei der Eidgenössischen
Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern, bezogen werden.
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Soeben ist vom BIGA eine

Textausgabe zum Arbeitsgesetz

herausgekommen. Sie kann bei derEidgenössischenDrucksachen- und Material-
zentrale, 3000 Bern, zum Preise von 8 Franken bezogen werden.

Sie enthält die Texte des Arbeitsgesetzes sowie der Verordnungen I und II
und der Verfügung Nr. l des EVD über die internationalen Organisationen.
Zu den einzelnen Artikeln des Gesetzes und der Verordnungen wurden Fuss-
noten angebracht, um den Zusammenhang der Vorschriften deutlich zu
machen. Ein ausführliches Sachregister erleichtert die Auffindung der einschlä-
gigen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen.

Fünf Anhänge ergänzen die amtlichen Texte, wobei der Geltungsbereich
der Sonderbestimmungen über die Arbeits- und Ruhezeit (VO II), die kanto-
nale Behördenorganisation, eine Übersicht über die kantonalen Feiertage, die
den Sonntagen gleichgestellt sind, und eine Liste über die gesetzlichen Ferien-
ansprüche in den einzelnen Kantonen dargestellt werden. Ganz besonderes In-
teresse dürfte der Anhang V, Muster für Stunden- und Schichtenpläne, finden;
im Mehrfarbendruck werden 9 Planbeispiele über den ununterbrochenen Be-
trieb anschaulich wiedergegeben und zudem erläutert. Diese Beispiele beruhen
selbstverständlich auf den einschlägigen arbeitsgesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere aber auch auf der Praxis des BIGA als Bewilligungsbehörde für
industrielle Betriebe. Die Textausgabe wird deshalb namentlich dem Praktiker
gute Dienste leisten.

Die Eidgenössische Steuerverwaltung veröffentlicht

Steuerentlastungen
auf Grund von Doppelbesteuerungsabkommen

für Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren und private

Pensionen und Renten

Die Broschüre enthält eine Liste der Länder, mit denen Doppelbesteue-
rungsabkommen bestehen, eine Übersicht über die staatsvertraglichen Begren-
zungen der ausländischen Steuern auf den erwähnten Einkünften und eine
Sammlung der Formulare mit ergänzenden Angaben zu den Abkommen mit den
wichtigsten Ländern.

Sie kann gegen Voreinzahlung von 5 Franken auf Postcheckkonto 30-1631,
Eidgenössische Steuerverwaltung, 3003 Bern, (auf Rückseite des Abschnitts
vermerken: Steuerentlastungen) bezogen werden.



Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Anzeigen sowie Wettbewerbsausschreibungen

In Bundesblatt
Dans Feuille fédérale
In Foglio federale

Jahr 1969
Année

Anno

Band 2
Volume

Volume

Heft 42
Cahier

Numero

Geschäftsnummer ---
Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 24.10.1969
Date

Data

Seite 1115-1116
Page

Pagina

Ref. No 10 044 496

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.


